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Geltendes Recht Fassung Vernehmlassung

Änderung der Verordnung des Regierungsrates zum Waldgesetz (TG 
WaldV)

I.

Der Erlass RB 921.11 (Verordnung des Regierungsrates zum Waldgesetz [TG 
WaldV] vom 26. März 1996) (Stand 1. April 2014) wird wie folgt geändert:

Verordnung des Regierungsrates zum Waldgesetz Verordnung des Regierungsrates zum WaldgesetzWaldverordnung

(TG WaldV) (TG WaldV)

vom 26. März 1996

§  1
Zuständigkeit des Departementes

1 Das Departement für Bau und Umwelt ist zuständiges Departement im Sinne 
des Gesetzes. Es übt die direkte Aufsicht über den Vollzug der Waldgesetzge-
bung von Bund und Kanton aus.

1 Das Departement für Bau und Umwelt ist zuständiges Departement im Sinne 
des GesetzesWaldgesetzes (WaldG)1). Es übt die direkte Aufsicht über den 
Vollzug der Waldgesetzgebung von Bund und Kanton aus.

2 Es ist zuständig für:

1. den Entscheid über Bewilligungsgesuche für Veranstaltungen im Wald;

2. Entnahmen aus dem Waldfonds bis zu einer Höhe von Fr. 50'000;

3. Abgrenzungen von Wald und Nutzungszonen;

1) RB 921.1

https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/921.11/de
https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/921.1/de
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4. den Erlass forstlicher Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften. 4. den Erlass forstlicher Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften.;

5. die Forstreviereinteilung und die Festlegung der Aufgaben der Forstreviere.

§  2
Zuständigkeit des Forstdienstes

1 Das Kantonsforstamt führt die direkte Aufsicht über das Forstwesen. Es voll-
zieht die Waldgesetzgebung von Bund und Kanton, soweit keine anderweitigen 
Zuständigkeiten festgelegt sind.

1 Das KantonsforstamtForstamt führt die direkte Aufsicht über das Forstwesen. 
Es und vollzieht die Waldgesetzgebung von Bund und Kanton, soweit keine 
anderweitigen Zuständigkeiten festgelegt sind.

1bis Es führt den Staatsforstbetrieb.

2 Die Forstkreise bewilligen Holznutzungen, wo dies nach § 25 des Gesetzes not-
wendig ist. Sie sorgen für die Anzeichnung.

2 Die Forstkreise bewilligen Holznutzungen, wo dies nach § 25 des Gesetzes not-
wendig ist. Sie sorgen Kreisforstingenieurinnen und Kreisforstingenieure sind zu-
ständig für die Anzeichnung.:

1. Bewilligungen von Holznutzungen nach § 25 Abs. 1 WaldG unter Vorbehalt von 
§ 26 Abs. 3

2. Ausnahmen vom Kahlschlagverbot nach Art. 22 des Bundesgesetzes über den 
Wald (WaG)1)

3 Sie sorgen vor der Ausführung von Holznutzungen für die Anzeichnung durch 
die Revierförsterinnen und Revierförster.

§  4
Auflage, Bekanntmachung

§  4
Auflage, Bekanntmachung, Inkraftsetzung

1 Die Gemeinden legen Rodungsgesuche, Waldfeststellungen und Betriebspläne 
öffentlich auf und machen die Auflage in ortsüblicher Form sowie im Amtsblatt 
bekannt.

1 Die Gemeinden legen Rodungsgesuche, sorgen nach Weisung der zuständigen 
kantonalen Behörde für die öffentliche Auflage von Ausführungsplänen, Ro-
dungsgesuchen, Waldfeststellungen und Betriebspläne öffentlich aufWaldreser-
vaten und machen die Auflage in ortsüblicher Form sowie im Amtsblatt bekannt.

2 Für Rodungsgesuche und Waldfeststellungen sind die betroffenen Waldeigen-
tümer mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons und schweizerischem Zustelldomizil 
auf die Auflage hinzuweisen.

1) SR 921.0

https://db.clex.ch/link/Bund/921.0/de
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2bis Die Gemeinde leitet die Gesuchsunterlagen und die Pläne mit ihrer Stellung-
nahme innert 20 Tagen an die zuständige kantonale Behörde weiter.

2ter Die für den Erlass zuständige Behörde beschliesst den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Pläne und Vorschriften und meldet diesen der für die Führung des 
Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen zuständigen 
kantonalen Stelle.

3 Die Auflagefrist für Waldfeststellungen, die nicht der Abgrenzung von Wald und 
Nutzungszonen dienen, beträgt 20 Tage.

3 Aufgehoben.

4 Regionale Waldpläne werden während 30 Tagen öffentlich bekanntgemacht. 4 Aufgehoben.

§  5
Einsprache

§  5 Aufgehoben.

1 Wer durch ein Rodungsvorhaben oder eine Waldfeststellung berührt ist und ein 
schutzwürdiges Interesse nachweist, kann während der Auflagefrist bei der Ge-
meindebehörde schriftlich und begründet Einsprache einreichen.

2 Diese leitet die Auflageunterlagen und die Einsprachen mit einer Stellungnahme 
innert 20 Tagen an das Kantonsforstamt weiter.

3 Die Einsprachen gegen die Betriebspläne sind an das Kantonsforstamt zu rich-
ten.

§  6
Forstreviere

1 Zahl und Grösse der Forstreviere sind nach der Waldfläche, der Eigentums-
struktur und den forstlichen Verhältnissen so festzulegen, dass sich für die Be-
försterung eine zweckmässige personelle Zusammensetzung und Infrastruktur 
ergibt.

2 Das Departement legt die Aufgaben der Forstreviere fest und entscheidet über 
die Forstreviereinteilung.

2 Aufgehoben.
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3 Die Forstreviere werden von Revierförstern oder von Revierförsterinnen gelei-
tet. Deren Anstellung ist vom Kantonsforstamt zu genehmigen.

3 Die Forstreviere werden von RevierförsternRevierförsterinnen oder von Revier-
försterinnenRevierförstern geleitet. Deren Anstellung ist vom Kantonsforstamt
Forstamt zu genehmigen.

4 Besoldung und Anstellungsbedingungen für Revierförster und Revierförsterin-
nen richten sich sinngemäss nach den personalrechtlichen Bestimmungen des 
Kantons.

§  8
Rodungsgesuch

1 Das Rodungsgesuch ist in vierfacher Ausführung bei der Behörde der betroffe-
nen Gemeinde einzureichen.

1 Das Rodungsgesuch ist in vierfacher Ausführung mit dem vollständig ausgefüll-
ten und unterzeichneten Formular des Bundesamts für Umwelt bei der Behörde 
der betroffenen Gemeinde einzureichen.

2 Es hat folgende Unterlagen zu enthalten: 2 Es hat Dem Rodungsgesuch sind folgende Unterlagen zu enthaltenbeizulegen:

1. einen Kartenausschnitt 1:25 000 mit Eintrag der Rodungs- und Ersatzflächen; 1. einen Kartenausschnitt im Massstab 1:25 00025'000 mit Eintrag den Koordina-
ten der Rodungs- und Ersatzflächen;der Ersatzaufforstungsfläche

2. einen Grundbuchplan, der die Rodungsfläche und die Ersatzleistungen be-
zeichnet;

2. einen GrundbuchplanDetailplan im Massstab 1:500 oder 1:1'000, der die Ro-
dungsfläche und die ErsatzleistungenErsatzaufforstungsfläche bezeichnet;, wo-
bei die definitive und die temporäre Rodungsfläche deutlich zu kennzeichnen 
sind

3. den Nachweis, dass die Rodungsvoraussetzungen gemäss Art. 5 des Bundes-
gesetzes1) erfüllt sind;

3. den Nachweis, dass die Rodungsvoraussetzungen gemäss Art. 5 des Bundes-
gesetzes WaG erfüllt sind;

4. den Nachweis, dass Rodung und Ersatzleistung flächenmässig und qualitativ 
gleichwertig sind;

4. den Nachweis, dass Rodung und ErsatzleistungErsatzaufforstung flächenmäs-
sig und qualitativ gleichwertig sind;

5. ein Gestaltungskonzept für das Rodungs- und Aufforstungsgebiet. 5. ein Gestaltungskonzept für das Rodungs- weitere Pläne und Aufforstungsge-
biet.Unterlagen, die zur Prüfung des Gesuchs notwendig sind

§  9
Ausgleich

1) SR 921.0

https://db.clex.ch/link/Bund/921.0/de
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1 Die Höhe der Ausgleichszahlung nach § 9 des Gesetzes wird aufgrund einer 
kostenpflichtigen Schatzung der kantonalen Schätzungskommission der Liegen-
schaften festgelegt. Massgebend sind dabei die marktorientierten Verkehrswerte.

1 Die Höhe der Ausgleichszahlung nach § 9 des Gesetzes WaldG wird aufgrund 
einer kostenpflichtigen Schatzung der kantonalen Schätzungskommission derge-
stützt auf eine amtliche Liegenschaftenschätzung gemäss Grundstücksschät-
zungsverordnung (SchäV)2) Liegenschaften festgelegt. Massgebend sind dabei 
die marktorientierten Verkehrswerte.

§  10
Waldfeststellungsverfahren

§  10 Aufgehoben.

1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann vom Kantonsforstamt auf eigene 
Kosten feststellen lassen, ob eine Fläche Wald ist.

§  11
Abgrenzung von Wald und Nutzungszonen

1 Waldfeststellungen nach § 11 des Gesetzes sind vorzunehmen bei Zonenplan-
änderungen, die den unmittelbaren Anstoss von Nutzungszonen an das Walda-
real betreffen. Bestehen in diesen Bereichen rechtskräftige Waldfeststellungsplä-
ne, sind sie im Rahmen der Zonenplanänderung zu überprüfen.

1 Waldfeststellungen Rechtskräftige Waldgrenzen können im Verfahren nach 
§ 11 des Gesetzes sind vorzunehmen bei Zonenplanänderungen, §     11 WaldG   
überprüft werden, wenn die den unmittelbaren Anstoss von Nutzungszonen an 
das Waldareal betreffen. Bestehen in diesen Bereichen rechtskräftige Waldfest-
stellungspläne, sind sie im Rahmen der Zonenplanänderung zu überprüfen.Nut-
zungspläne revidiert werden und sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich 
geändert haben.

2 Die Behörde der betroffenen Gemeinde veranlasst nach den Weisungen des 
Kantonsforstamtes die koordinatenmässige Aufnahme der Waldfläche und soweit 
erforderlich den Eintrag in besondere Waldfeststellungspläne.

2 Die Behörde der betroffenen Gemeinde veranlasst nach den Weisungen des 
KantonsforstamtesForstamts die koordinatenmässige Aufnahme der Waldfläche
neuen und soweit erforderlich den Eintrag in besondere Waldfeststellungspläne
der aufzuhebenden Waldgrenzen.

3 Das Departement bestimmt, nach Ablauf der Auflagefrist oder nach rechtskräfti-
ger Erledigung allfälliger Rechtsmittel, den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wald-
feststellungspläne zur Abgrenzung von Wald und Nutzungszonen und meldet 
diesen der für die Führung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schränkungen zuständigen kantonalen Stelle.

3 Aufgehoben.

4 Die Gemeinden tragen die Kosten für Waldfeststellungen zur Abgrenzung von 
Wald und Bauzonen.

2) RB 640.12

https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/640.12/de
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5 Der Kanton trägt die Kosten für die von ihm veranlasste erstinstanzliche Festle-
gung statischer Waldgrenzen ausserhalb der Bauzonen.

5 Aufgehoben.

§  12
Nachführung von Waldgrenzen

1 Die Gemeinden veranlassen in der amtlichen Vermessung die Nachführung der 
durch Waldfeststellungen oder Rodungsbewilligungen rechtskräftig festgelegten 
Waldgrenzen.

1 Die Gemeinden veranlassen in der amtlichen Vermessung Das Forstamt bean-
tragt dem Departement die Nachführung der durch Waldfeststellungen oder Ro-
dungsbewilligungen rechtskräftig festgelegten WaldgrenzenWaldgrenzen in den 
Waldfeststellungsplänen nach Eintritt der Rechtskraft von Rodungsbewilligungen.

2 Es veranlasst in der amtlichen Vermessung die Nachführung der rechtskräftig 
festgelegten Waldgrenzen.

3 Die Kosten für die Nachführung der Waldgrenzen in der amtlichen Vermessung 
infolge einer Rodung tragen die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller.

§  14
Meldepflicht für Veranstaltungen im Wald

1 Veranstaltungen, die Wald beanspruchen, sind dem Kantonsforstamt zu mel-
den, sofern mehr als 100 Beteiligte erwartet werden oder technische Hilfsmittel 
wie Licht- oder Verstärkeranlagen zum Einsatz gelangen. Vorbehalten bleiben 
§ 16 und § 17.

1 Unter Vorbehalt von §     16 und §     17 unterstehen   Veranstaltungen, die Wald be-
anspruchen, sind dem Kantonsforstamt zu melden, sofern mehr als 100 Beteilig-
te erwartet werden oder technische Hilfsmittel wie Licht- oder Verstärkeranlagen 
zum Einsatz gelangen. Vorbehalten bleiben § 16 und § 17.der Meldepflicht,

1. wenn mehr als 100 Beteiligte erwartet werden oder

2. technische Hilfsmittel wie Licht- oder Verstärkeranlagen eingesetzt werden.

2 Die Meldung hat in der Regel drei Monate vor der Durchführung zu erfolgen so-
wie Angaben über die Art der Veranstaltung, die voraussichtliche Anzahl der Be-
teiligten und eine Karte mit den beanspruchten Flächen zu enthalten.

2 Die Meldung hat in ist mit dem ausgefüllten Formular des Forstamts und unter 
Beilage der Regel drei Monate darin erwähnten Unterlagen mindestens sechs 
Wochen vor der Durchführung zu erfolgen sowie Angaben über die Art der Ver-
anstaltung, die voraussichtliche Anzahl der Beteiligten und eine Karte mit den be-
anspruchten Flächen zu enthalten.beim Forstamt einzureichen.

§  15
Bewilligungspflicht für Veranstaltungen im Wald
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1 Unter Vorbehalt von § 16 und § 17 unterstehen der Bewilligungspflicht: 1 Unter Vorbehalt von § 16 und § 17 unterstehen Veranstaltungen, die Wald be-
anspruchen, der Bewilligungspflicht:,

1. alle meldepflichtigen Veranstaltungen, die in den regionalen Waldplänen aus-
gewiesene Schutzgebiete oder Flächen in Reservaten beanspruchen;

1. alle meldepflichtigen Veranstaltungen, wenn eine meldepflichtige Veranstaltung 
nach §     14 vorliegt und   die in den regionalen Waldplänen ausgewiesene im 
Waldentwicklungsplan ausgewiesenen Schutzgebiete oder Flächen in Reserva-
ten beanspruchen;beansprucht werden oder

2. Sportveranstaltungen im Wald, sofern die Bewilligungspflicht in den gemeinsa-
men Richtlinien des Departementes für Bau und Umwelt und des Departemen-
tes für Erziehung und Kultur vorgesehen ist;

2. Aufgehoben.

3. andere Veranstaltungen, die den Wald beanspruchen, mit voraussichtlich mehr 
als 500 Beteiligten.

3. andere Veranstaltungen, die den Wald beanspruchen, mit voraussichtlich wenn 
mehr als 500 BeteiligtenBeteiligte erwartet werden.

1bis Das Gesuch ist mit dem ausgefüllten Formular des Forstamts und unter Beila-
ge der darin aufgeführten Unterlagen mindestens sechs Monate vor der Durch-
führung beim Forstamt einzureichen.

2 Die Bewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Sie 
kann insbesondere dann verweigert werden, wenn Zeitpunkt, Ort oder Routen-
führung ungeeignet oder übermässige Immissionen zu erwarten sind.

3 Die betroffenen Gemeinden, Forstrevierkörperschaften und Jagdgesellschaften 
sind vor dem Entscheid anzuhören.

3 Die betroffenen kantonalen Fachstellen sowie die betroffenen Gemeinden, 
Forstrevierkörperschaften und Jagdgesellschaften sind vor dem Entscheid anzu-
hören.

§  16
Sportveranstaltungen im Wald

§  16
SportveranstaltungenRadsportliche Veranstaltungen im Wald

1 Die Melde- und Bewilligungspflicht für Sportveranstaltungen im Wald richtet sich 
nach den gemeinsamen Richtlinien des Departementes für Bau und Umwelt so-
wie des Departementes für Erziehung und Kultur.

1 Aufgehoben.

2 Radsportliche Veranstaltungen bedürfen einer Bewilligung des Departementes 
für Justiz und Sicherheit nach § 4 der Verordnung des Regierungsrates zum 
Strassenverkehrsgesetz und den Nebenerlassen1).

2 Radsportliche Veranstaltungen bedürfen einer Bewilligung des Departementes 
für Justiz und Sicherheit nach § 4 der Verordnung des Regierungsrates zum 
Strassenverkehrsgesetz und den Nebenerlassen2). Das Forstamt ist vorgängig 
anzuhören.
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§  18
Tätigkeiten im Wald

1 Die Einschränkung von Tätigkeiten im Sinne von § 13 des Gesetzes ist Sache 
der Gemeindebehörde.

2 Betroffene Eigentümer und Jagdgesellschaften sowie der Forstdienst können 
der Gemeindebehörde solche Einschränkungen beantragen.

3 Die Gemeindebehörde berücksichtigt bei ihrem Entscheid insbesondere die re-
gionalen Waldpläne und wendet die gemeinsamen Richtlinien des Departemen-
tes für Bau und Umwelt sowie des Departementes für Erziehung und Kultur sinn-
gemäss an.

3 Die Gemeindebehörde berücksichtigt bei ihrem Entscheid insbesondere die re-
gionalen Waldpläne den Waldentwicklungsplan und wendet die gemeinsamen 
Richtliniengemeinsame Richtlinie des Departementes für Bau und Umwelt sowie 
des Departementes für Erziehung und Kultur3) sinngemäss an.

§  19a
Befestigte Waldwege

1 Befestigte Waldwege im Sinne von § 14 Abs. 1 WaldG sind mit zugeführtem 
Schotter, Kies oder ähnlichem Material, das den übergeordneten Vorgaben ent-
spricht, verstärkt und in der Regel zwischen 1 m und 3 m breit.

§  20
Nachteilige Nutzungen

§  20 Aufgehoben.

1 Unzulässige nachteilige Nutzungen im Sinne von Art. 16 Abs. 1 des Bundesge-
setzes1) sind insbesondere:

1. das Niederhalten von Bäumen;

2. die Waldweide;

3. dauernde Christbaumkulturen;

4. das Abstellen nichtforstlicher Maschinen und Geräte.

1) RB 741.2
2) RB 741.2
3) https://forstamt.tg.ch/public/upload/assets/167313/Richtlinie%20f%C3%BCr%20Veranstaltungen%20im%20Thurgauer%20Wald_%202020.pdf?fp=1  
1) SR 921.0

https://db.clex.ch/link/Bund/921.0/de
https://forstamt.tg.ch/public/upload/assets/167313/Richtlinie%20f%C3%BCr%20Veranstaltungen%20im%20Thurgauer%20Wald_%202020.pdf?fp=1
https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/741.2/de
https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/741.2/de


- 9 -

Geltendes Recht Fassung Vernehmlassung

2 Ausnahmen können bewilligt werden, wenn wichtige Gründe nachgewiesen 
werden und die nachhaltige Bewirtschaftung nicht beeinträchtigt wird.

§  21
Bauten und Anlagen

1 Die Zustimmung für forstliche Bauten oder Anlagen wird erteilt, wenn ihre Er-
stellung für eine sachgerechte Waldbewirtschaftung erforderlich ist. Für ge-
schlossene Waldhütten ist hierfür insbesondere ein arrondiertes Waldeigentum 
von mindestens 15 ha erforderlich.

1 Die Zustimmung für forstliche Bauten oder Anlagen wird erteilt, wenn ihre Er-
stellung für eine sachgerechte Waldbewirtschaftung erforderlich ist. Für ge-
schlossene Waldhütten ist hierfür insbesondere ein arrondiertes Waldeigentum 
von mindestens 15 ha erforderlich.

2 Für Erholungseinrichtungen ist es neben den Voraussetzungen von § 15 Abs. 2 
des Gesetzes erforderlich, dass

2 Für Die Zustimmung für Erholungseinrichtungen ist es neben den Vorausset-
zungen von § 15 Abs. 2 des Gesetzes erforderlich, dasswird nur erteilt, wenn

1. eine öffentlich-rechtliche Körperschaft als Gesuchstellerin auftritt 1. eine öffentlich-rechtliche Körperschaft als Gesuchstellerin auftrittdie Vorausset-
zungen von §     15     Abs.     2 WaldG erfüllt sind,  

1a. eine öffentlich-rechtliche Körperschaft als Gesuchstellerin auftritt,

2. das Vorhaben keine zusätzliche Erschliessung nach sich zieht.

3 Als Kleinbauten im Sinne von Art. 14 der Bundesverordnung2) gelten einge-
schossige Bauten von höchstens 40 m² Grundfläche.

3 AlsNichtforstliche Kleinbauten oder Anlagen im Sinne von Art. 14Art.     14     Abs.     2   
der BundesverordnungVerordnung über den Wald (WaV)3) beanspruchen den 
Waldboden nur punktuell oder in unbedeutender Art und Weise. Als nichtforstli-
che Kleinbauten oder -anlagen gelten eingeschossige Bauten von höchstens 
40 m² Grundfläche.insbesondere:

1. unbewohnte Kleinbauten von höchstens 40 m² Grundfläche und einer Gesamt-
höhe von 3.5 m

2. bescheidene Rastplätze, Feuerstellen, Lehrpfade und Vitaparcours

§  22
Abstände

1 Bei der Verjüngung von Wald haben hoch wachsende Bäume folgende Min-
destabstände einzuhalten:

1 Bei der künstlichen Verjüngung von Wald haben hoch wachsendehochwach-
sende Bäume folgende Mindestabstände einzuhalten:

2) SR 921.01
3) SR 921.01

https://db.clex.ch/link/Bund/921.01/de
https://db.clex.ch/link/Bund/921.01/de
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1. gegen anstossende Waldparzellen und Waldstrassengrenzen 1 m; 1. gegen anstossende Waldparzellen und Waldstrassengrenzen 11     m   m;

2. gegen die offene Flur, Flurstrassen und Eisenbahnanlagen 5 m. 2. gegen die offene Flur, Flurstrassen und Eisenbahnanlagen 55     m   m.

2 Bei der Neuanlage von Wald ist die Waldgrenze so anzulegen, dass folgende 
Abstände eingehalten werden:

2 Bei der Neuanlage von WaldErsatzaufforstungen ist die Waldgrenze so anzule-
gen, dass folgende Abstände eingehalten werden:

1. gegen Nachbargrundstücke in der offenen Flur auf der Ost-, Süd- und Westsei-
te 5 m, auf der Nordseite 10 m;

2. gegen Strassen und Wege 4 m;

3. gegen bestehende Bauten und übrige Anlagen 25 m;

4. gegen Gärten, Obstkulturen und Rebberge 10 m.

§  23
Naturnaher Waldbau

1 Der naturnahe Waldbau richtet sich nach den Erkenntnissen der Standortkartie-
rung und berücksichtigt bei der Bewirtschaftung die natürlichen Wachstumsab-
läufe. In der Regel ist Naturverjüngung anzustreben.

1 Der naturnahe Waldbau richtet sich nach den Erkenntnissen der Standortkartie-
rung und berücksichtigt bei der Bewirtschaftung die natürlichen Wachstumsab-
läufe. In der Regel ist Naturverjüngung anzustreben.gemäss §     18 WaldG:  

1. fördert das Artenspektrum der natürlich vorkommenden Waldgesellschaften so-
wie die strukturelle und genetische Vielfalt

2. bezweckt die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und der Stabilität der Bestän-
de im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels

3. gewährleistet eine bodenschonende Bewirtschaftung

4. berücksichtigt die natürlichen Wachstumsabläufe und die Standortkartierung

5. belässt eine angemessene Menge Totholz vor Ort

6. strebt Naturverjüngung an
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7. legt gebuchtete oder stufige Waldränder als in der Regel 5 m bis 15 m breite 
Streifen aus Sträuchern, niedrig wachsenden Bäumen und einzelnen alten Bäu-
men an

2 Der Waldsaum ist als in der Regel 5 bis 15 m breiter Streifen aus Sträuchern 
und niedrig wachsenden Bäumen anzulegen und zu pflegen.

2 Aufgehoben.

§  24
Forstliche Planung

1 Die forstliche Planung hält insbesondere fest:

1. die Standort-, Bestandes- und Eigentumsverhältnisse;

2. die Waldfunktionen und ihre Gewichtung;

3. den Zustand des Waldes, seine Belastungen durch natürliche und menschliche 
Einflüsse sowie die Entwicklungstendenzen;

4. die Ergebnisse der bisherigen Bewirtschaftung;

5. die waldrelevanten Elemente der Raumplanung;

6. die waldbaulichen Zielsetzungen und Massnahmen;

7. Massnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Waldgesundheit sowie 
zur Verhütung von Wildschäden;

8. Massnahmen zur Erhaltung und Förderung von schützenswerten Waldgesell-
schaften und Naturobjekten;

9. das Verfahren zur Erfolgskontrolle.

2 Regionale Waldpläne (Waldentwicklungspläne) werden flächendeckend und 
eigentumsübergreifend erstellt.

2 Regionale Waldpläne (Waldentwicklungspläne) werdenDer Waldentwicklungs-
plan wird flächendeckend und eigentumsübergreifend erstellt.
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3 Betriebspläne im Sinne von § 21 Abs. 2 und Abs. 3 des Gesetzes werden in ei-
nem Ausführungsplan für das ganze Forstrevier zusammengefasst. Daten und 
Planung für Waldeigentümer mit einer Fläche von mehr als 40 ha werden dabei 
gesondert ausgewiesen.

3 Betriebspläne im Sinne von § 21 Abs. 2 und Abs. 3 des Gesetzes werden in ei-
nem Ausführungsplan für das ganze Forstrevier zusammengefasst. Die Ausfüh-
rungspläne haben Daten und Planung für Waldeigentümerinnen und Waldeigen-
tümer mit einer Fläche von mehr als 4040     ha   ha werden dabei  gesondert ausge-
wiesenauszuweisen.

4 Im Übrigen gelten die forstlichen Planungsvorschriften des Departementes für 
Bau und Umwelt1).

§  26
Bewilligungen für Holznutzungen

1 Bewilligungen gemäss § 25 Abs. 1 des Gesetzes werden erteilt, wenn die Holz-
nutzung den Zielen der forstlichen Planung entspricht und keine Gefährdung für 
Nachbarbestände entsteht.

1 Bewilligungen gemäss § 25 Abs. 1 Das Gesuch ist mit dem ausgefüllten Formu-
lar des Gesetzes werden erteilt, wenn die Holznutzung den Zielen Forstamts bei 
der forstlichen Planung entspricht und keine Gefährdung für Nachbarbestände 
entsteht.Kreisforstingenieurin oder beim Kreisforstingenieur vor der Ausführung 
einzureichen.

1bis Die Bewilligung wird erteilt, wenn die geplante Holznutzung den Zielen der 
forstlichen Planung entspricht und keine Gefährdung für Nachbarbestände ent-
steht. Sie kann mit Auflagen oder Bedingungen verbunden werden.

2 Ausnahmen vom Kahlschlagverbot nach Art. 22 des Bundesgesetzes2) werden 
nur bewilligt, soweit dies für Sicherheitsschläge zum Schutze von Menschen oder 
von erheblichen Sachwerten oder für die Verjüngung von Lichtbaumarten not-
wendig ist.

3 Holznutzungen, die in den Ausführungsplänen vorgesehen sind, gelten mit In-
krafttreten der Ausführungspläne als bewilligt und bedürfen lediglich der Anzeich-
nung durch die Revierförsterinnen oder Revierförster.

4 Wird die Bewilligung nach Abs. 1bis oder Abs. 2 oder die Anzeichnung nach 
Abs. 3 ganz oder teilweise verweigert, können die Gesuchstellerinnen und Ge-
suchsteller innert 30 Tagen einen Entscheid des Forstamts verlangen.

§  27
Betrieblicher Ausgleichsfonds

1) RB 921.141
2) SR 921.0

https://db.clex.ch/link/Bund/921.0/de
https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/921.141/de
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1 Forstbetriebe im Sinne von § 26 Abs. 1 des Gesetzes haben ab einer Waldflä-
che von 40 ha einen betrieblichen Ausgleichsfonds zu führen.

2 Einlagepflichtig sind:

1. Verminderung des Waldvermögens wie Waldverkäufe und Einräumung von 
Dienstbarkeiten;

1. Erträge aus der Verminderung des Waldvermögens wie Waldverkäufe und Ein-
räumung von Dienstbarkeiten;

2. Reinerträge aus Holzverkäufen, welche die in der forstlichen Planung festge-
legte Nutzung um mehr als einen Drittel übersteigen.

3 Zu Entnahmen berechtigen:

1. Erhöhungen des Waldvermögens wie Waldankäufe oder Nutzungseinsparun-
gen;

2. forstliche Verbesserungen wie die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen 
oder die Behebung von Waldschäden;

3. der Ausgleich von Mindererträgen zufolge Preiszerfall;

4. Massnahmen zur Förderung des Holzabsatzes.

§  28
Waldteilung und Veräusserung

1 Waldteilungen können bewilligt werden, wenn 1 WaldteilungenDie Teilung oder die Veräusserung von Wald können bewilligt 
werden, wenn

1. die neue und die verbleibende Parzelle in der Regel mehr als 1 ha Fläche auf-
weisen,

2. der Zugang für die Pflege und Nutzung des Waldes sichergestellt bleibt und 2. der Zugang für die Pflege und Nutzung des Waldes sichergestellt bleibt und,

3. aufgrund der Ziele der forstlichen Planung der Waldteilung nichts entgegen-
steht.

3. aufgrund der Ziele der forstlichen Planung der Waldteilung nichts entgegen-
steht.,

4. der Zweck einer erfolgten Waldzusammenlegung nicht beeinträchtigt wird.
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2 In zusammengelegten Waldgebieten darf zudem der Zweck der Waldzusam-
menlegung durch eine Teilung nicht beeinträchtigt werden.

2 Aufgehoben.

2bis Die Teilung oder die Veräusserung von Ufergehölzen im Sinne von § 3 kön-
nen unabhängig von den Voraussetzungen gemäss Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 3 be-
willigt werden, wenn

1. die Ufergehölze an eine Bauzone grenzen,

2. die Bebaubarkeit der Standortparzelle verbessert wird.

3 Bedarf die Veräusserung oder Teilung von Wald zugleich einer Bewilligung 
nach dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht1), entscheidet das 
Landwirtschaftsamt im Einvernehmen mit dem Kantonsforstamt auch über die 
Veräusserung oder Teilung des Waldes.

3 Bedarf die Veräusserung oder die Teilung von Wald zugleich einer Bewilligung 
nach dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht2), entscheidet das 
Landwirtschaftsamt im Einvernehmen mit dem KantonsforstamtForstamt auch 
über die VeräusserungTeilung oder Teilungdie Veräusserung des Waldes.

§  29
Wildschäden

1 Die periodische Überprüfung der Wildschadensituation umfasst insbesondere 
Erhebungen zur Verbissbelastung sowie die Beurteilung der Notwendigkeit von 
Einzäunungen.

2 Das Kantonsforstamt beantragt dem Departement für Justiz und Sicherheit die 
notwendigen Massnahmen zur Regulierung des Wildbestandes im Sinne von 
Art. 27 Abs. 2 des Bundesgesetzes3).

2 Das KantonsforstamtForstamt beantragt dem Departement für Justiz und Si-
cherheit die notwendigen Massnahmen zur Regulierung des Wildbestandes im 
Sinne von Art. 27 Abs. 2 des BundesgesetzesWaG.

§  29c
Öffentliche Auflage

1 Pläne und zugehörige Vorschriften sind während 20 Tagen öffentlich aufzule-
gen. Vor der Planauflage sind die betroffenen Grundeigentümer anzuhören.

1 Pläne und zugehörige Vorschriften sind während 2030 Tagen öffentlich aufzule-
gen. Vor der Planauflage sind die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grund-
eigentümer anzuhören.

1) SR 211.412.11
2) SR 211.412.11
3) SR 921.0

https://db.clex.ch/link/Bund/921.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de
https://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de
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2 Bei kantonalen Waldreservaten veranlasst das Departement nach Anordnung 
des Regierungsrates die öffentliche Auflage. Bei kommunalen Waldreservaten ist 
die öffentliche Auflage Sache der zuständigen Gemeindebehörde.

§  29e
Erlass

§  29e
ErlassInkraftsetzung und Genehmigung

1 Der Regierungsrat legt nach Erledigung allfälliger Rechtsmittel kantonale Wald-
reservate fest und erlässt die zugehörigen Vorschriften.

1 Der Regierungsrat legt Die Inkraftsetzung von kantonalen Waldreservaten rich-
tet sich sinngemäss nach Erledigung allfälliger Rechtsmittel kantonale Waldre-
servate fest und erlässt die zugehörigen Vorschriften.§     4     Abs.     2  ter  .  

2 Die Festlegung von kommunalen Waldreservaten und der Erlass zugehöriger 
Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.

§  30
Aus-, Fort- und Weiterbildung

1 Die Ausbildung der Förster und Försterinnen erfolgt an einer Höheren Forstli-
chen Fachschule.

1 Aufgehoben.

2 Das Departement erlässt ein Reglement für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Waldarbeiter und Waldarbeiterinnen.

2 Das DepartementForstamt erlässt ein Reglement füreine Weisung über die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Waldarbeiter Ausbildung von Waldarbeiterin-
nen und WaldarbeiterinnenWaldarbeitern.

3 Forstbetriebe im Sinne von § 28 Abs. 1 des Gesetzes sind Betriebe von Bund, 
Kanton, Gemeinden, Korporationen oder Forstrevierkörperschaften.

3 Aufgehoben.

§  30a
Forstwarte

§  30a
Forstwartinnen und Forstwarte

1 Dem Kantonsforstamt obliegen im Rahmen der Berufsbildung der Forstwarte 
insbesondere:

1 Dem Kantonsforstamt obliegen Das Forstamt gehört der Organisation der 
Arbeitswelt Wald Thurgau (OdA Wald TG) an, die sämtliche kantonale Aufgaben 
im RahmenBereich der Berufsbildung beruflichen Grundbildung der Forstwartin-
nen und Forstwarte insbesondere:im Sinne von §     28 WaldG regelt.  

1. Durchführung von Einführungskursen; 1. Aufgehoben.

2. Durchführung von Weiterbildungskursen für Lehrmeister und Lehrmeisterinnen; 2. Aufgehoben.
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3. Erlass von Richtlinien über die Löhne der Lehrlinge und Lehrtöchter und An-
lehrlinge;

3. Aufgehoben.

4. Antragsstellung für die Ernennung des Chefexperten oder der Chefexpertin so-
wie der Experten und Expertinnen für die Lehrabschlussprüfung;

4. Aufgehoben.

5. Kontrolle der Abgabe der obligatorischen Arbeits- und Schutzmittel an die Lehr-
linge und Lehrtöchter;

5. Aufgehoben.

6. Abrechnungswesen. 6. Aufgehoben.

§  31
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung

1  In Ergänzung der Bestimmungen der Verordnung des Regierungsrates über 
die Berufsbildung1) und nach Abzug allfälliger Beiträge Dritter trägt der Kanton:

1  In Ergänzung der Bestimmungen der Verordnung des Regierungsrates über 
die Berufsbildungberufliche Grundausbildung (BbG)2) und nach Abzug allfälliger 
Beiträge Dritter trägt der Kanton in der Regel:

1. 50 % der Kosten der vom Kanton anerkannten Kurse im Rahmen der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung des Forstpersonals sowie der Waldarbeiter und Wald-
arbeiterinnen einschliesslich der Prüfungskosten gemäss § 28 Abs. 2 des Ge-
setzes;

1. 50 % der Kosten der vom Kanton anerkannten Kurse im Rahmen der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung des Forstpersonals sowie der WaldarbeiterWaldarbei-
terinnen und WaldarbeiterinnenWaldarbeiter einschliesslich der Prüfungskosten 
gemäss § 28 Abs. 2 des Gesetzes;WaldG

2. die Kosten der obligatorischen Fortbildungskurse für Revierförster und Revier-
försterinnen.

2. die Kosten der obligatorischen Fortbildungskurse für RevierförsterRevierförste-
rinnen und Revierförsterinnen.Revierförster

§  32
Verwendung von Holz

1 Bei der Planung von kantonalen und vom Kanton subventionierten Bauvorha-
ben sind Möglichkeiten für die Verwendung von Holz zu prüfen.

1 Bei der Planung von kantonalen und vom Kanton subventionierten Bauvorha-
ben sind Möglichkeiten für die Verwendung von einheimischem Holz zu prüfen.

§  33
Abgeltung von Walderhaltungsmassnahmen

§  33 Aufgehoben.

1 Abgeltungen des Kantons nach § 31 des Gesetzes betragen 80 % der anre-
chenbaren Kosten.

1) RB 412.211
2) RB 412.212

https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/412.212/de
https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/412.211/de
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§  33a
Anrechenbare Kosten

1 Zu den anrechenbaren Kosten nach § 35 WaldG zählen die für die Massnahme 
notwendigen Kosten, abzüglich allfälliger Erlöse und Beiträge Dritter. Anrechen-
bar sind insbesondere Kosten für:

1. Pflegemassnahmen

2. Holzerei

3. Massnahmen zur Verhütung und Behebung von Schäden am Wald, die durch 
Naturereignisse oder Schadorganismen verursacht werden

4. Wildschadensverhütungsmassnahmen

§  35
Beitragskürzung

§  35 Aufgehoben.

1 Abgeltungen nach § 32 des Gesetzes werden gekürzt, wenn die Revierstruktu-
ren oder die Anstellungsbedingungen für den Revierförster oder die Revierförste-
rin den kantonalen Grundsätzen nicht entsprechen.

§  36
Finanzhilfen für Waldbau und forstliche Infrastruktur

§  36 Aufgehoben.

1 Finanzhilfen des Kantons nach § 33 des Gesetzes betragen 40 % bis 70 % der 
anrechenbaren Kosten und richten sich nach der Art der Massnahme sowie der 
Schwierigkeit der Massnahme oder der Bedeutung der Objekte.

§  36b
Zuständigkeit, Inhalt

1 Im Rahmen der bewilligten Kredite schliesst das Kantonsfortsamt mit den Forst-
revierkörperschaften befristete Leistungsvereinbarungen ab. Gegenstand der 
Leistungsvereinbarungen sind insbesondere:

1 Im Rahmen der bewilligten Kredite schliesst das KantonsfortsamtForstamt mit 
den Forstrevierkörperschaften befristete Leistungsvereinbarungen ab. Gegen-
stand der Leistungsvereinbarungen sind insbesondere:

1. gemeinsam zu erreichende strategische Ziele;

2. Beitragsleistungen des Kantons;
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3. Zahlungsmodalitäten.

2 Die Leistungsvereinbarungen sind mit den entsprechenden Programmvereinba-
rungen zwischen Bund und Kanton inhaltlich und zeitlich abzustimmen und zu 
koordinieren.

3 Soweit erforderlich, erlässt das Kantonsforstamt Weisungen über den weiteren 
Inhalt sowie über das Verfahren betreffend den Abschluss von Leistungsverein-
barungen.

3 Soweit erforderlich,Das Forstamt erlässt das Kantonsforstamt Weisungen über 
den weiteren Inhalt sowie über das Verfahren betreffend den Abschluss von Leis-
tungsvereinbarungen.

§  36c
Streitigkeiten

1 Entstehen Streitigkeiten aus Leistungsvereinbarungen entscheidet das 
Kantonsforstamt über die strittigen Punkte. Bis zur Rechtskraft des Entscheides 
gilt der Inhalt der Leistungsvereinbarung.

1 Entstehen Streitigkeiten aus Leistungsvereinbarungen, entscheidet das 
KantonsforstamtForstamt über die strittigen Punkte. Bis zur Rechtskraft des Ent-
scheides gilt der Inhalt der Leistungsvereinbarung.

§  36d
Rückforderung von Beiträgen

§  36d Aufgehoben.

1 Beiträge werden gekürzt, nicht ausbezahlt oder zurückgefordert, wenn

1. der Empfänger seine Verpflichtungen nicht erfüllt, oder

2. verfügte oder vereinbarte Auflagen nicht eingehalten werden.

2 Das Rückforderungsrecht verjährt zehn Jahre nach der Auszahlung. Zurückzu-
erstattende Beträge sind ab Entstehung des Rückforderungsanspruchs zu ver-
zinsen. Der Zinssatz entspricht jenem der Kantonalbank für Darlehen an öffent-
lich-rechtliche Körperschaften.

§  37
...1)

§  37 Aufgehoben.

§  38
...2)

§  38 Aufgehoben.

1) Änderung und Aufhebung bisherigen Rechtes, ABl. 1996, Seite 675.
2) Änderung und Aufhebung bisherigen Rechtes, ABl. 1996, Seite 675.
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§  41
Inkrafttreten

§  41 Aufgehoben.

1 Das Waldgesetz vom 14. September 1994 und diese Verordnung treten am 
1. April 1996 in Kraft.

II.

Der Erlass RB 921.13 (Verordnung des Regierungsrates betreffend die rechtliche 
Stellung und die Aufgaben der Revierförsterinnen und Revierförster vom 29. Ok-
tober 2013) (Stand 1. Juni 2020) wird wie folgt geändert:

Verordnung des Regierungsrates betreffend die rechtliche Stellung 
und die Aufgaben der Revierförsterinnen und Revierförster

Verordnung des Regierungsrates betreffend die rechtliche Stellung 
und die Aufgaben der Revierförsterinnen und RevierförsterRevier-
försterverordnung

vom 29. Oktober 2013

§  2
Anstellung

1 Die Revierförsterinnen oder Revierförster werden von der Forstrevierkörper-
schaft angestellt.

2 Es dürfen nur Inhaberinnen oder Inhaber eines Diploms einer interkantonalen 
Försterschule oder einer kantonalen Wählbarkeitsbescheinigung angestellt wer-
den.

3 Die Anstellung der Revierförsterinnen oder Revierförster ist gemäss § 6 Abs. 3 
der Verordnung zum Waldgesetz (Waldverordnung)1) vom Forstamt zu genehmi-
gen.

3 Die Anstellung der Revierförsterinnen oder Revierförster ist gemäss § 6 Abs. 3 
der Verordnung zum Waldgesetz (Waldverordnung)Waldverordnung (WaldV)2) 
vom Forstamt zu genehmigen.

4 Jede Revierförsterin und jeder Revierförster erhält vom Forstrevier ein Pflich-
tenheft, in welchem insbesondere der Holzverkauf geregelt wird. Das Pflichten-
heft ist dem Forstamt zur Kenntnis zu bringen.

1) RB 921.11
2) RB 921.11

https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/921.11/de
https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/921.11/de
https://www.rechtsbuch.tg.ch/data/921.13/de
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§  27
Beratung, Planung und Organisation von forstlichen Aufgaben

1 Die Revierförsterinnen oder Revierförster wirken bei der Erarbeitung der Aus-
führungsplanung nach den Weisungen der Kreisforstingenieurin oder des Kreis-
forstingenieurs mit.

2 Die Revierförsterinnen oder Revierförster

1. fördern die Zusammenarbeit unter den Waldeigentümern;

2. beraten die Waldeigentümer bei der Bestandesbegründung, bei der Pflege und 
Nutzung sowie bei Naturschutz-Massnahmen;

a. zeichnen die Durchforstungen und die in der waldbaulichen Planung vorgese-
henen Verjüngungen gemäss § 25 Abs. 2 des Waldgesetzes an. Bei den übri-
gen Eingriffen handeln sie in Absprache mit der Kreisforstingenieurin oder dem 
Kreisforstingenieur;

a. zeichnen die Durchforstungen und die in der waldbaulichen Planung vorgese-
henen Verjüngungen gemäss § 25 Abs. 2 des Waldgesetzes §     26     Abs.     3   
WaldV an. Bei, und handeln bei den übrigen Eingriffen handeln sie in Abspra-
che mit der Kreisforstingenieurin oder dem Kreisforstingenieur;

b. leiten zur waldschonenden Holzerei und zur zweckmässigen Holzsortierung an;

c. vermitteln und koordinieren Arbeiten, vermitteln Arbeitskräfte, Maschinen und 
Geräte sowie Forstpflanzen auf Wunsch des Waldeigentümers.

§  35
Aufhebung bisherigen Rechtes

§  35 Aufgehoben.

1 Das Reglement des Departementes für Bau und Umwelt über die rechtliche 
Stellung und die Aufgaben der Revierförsterinnen oder Revierförster (Försterin-
nen- und Försterreglement) vom 31. Mai 1996 wird aufgehoben.

§  36
Inkrafttreten

§  36 Aufgehoben.

1 Diese Verordnung tritt mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft.

III.

          (keine Aufhebungen bisherigen Rechts)
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IV.

Diese Änderung tritt unter Vorbehalt der Genehmigung des Bundes auf den 1. 
Januar 2026 in Kraft.

Der Präsident des Regierungsrates
 
 
 
Der Staatsschreiber


